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Wichtige Hinweise/Informationen
1. Tragen Sie Ihre Rückmeldungen bitte direkt in dieses Antwortformular ein und verwenden Sie kein separates Dokument.
2. Die blau hinterlegten «Standard-Felder» werden beim Upload auf «Consultations» nicht übernommen. Wir bitten Sie, die Kontaktinformationen direkt in «Consultations» zu bearbeiten.
3. Bitte wählen sie bei einer Rückmeldung jeweils ein «Akzeptanzkriterium»
4. Das Eingeben einer Rückmeldung ist freiwillig, wenn Sie jedoch bei der Rückmeldung etwas eingeben, müssen Sie ein Akzeptanzkriterium gewählt haben sonst wird die Eingabe nicht berücksichtigt.
5. Bitte nehmen Sie keine Formatierungsänderungen innerhalb der Felder vor. Unterhalb der Felder vor dem Seitenumbruch können Sie Notizen und Kommentare hinterlegen, diese werden beim Hochladen nicht berücksichtigt.
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7. Unter Hilfe & Kontakt finden Sie eine kurze Anleitung zur Nutzung der «Word-Vorlage»: Hilfe & Kontakt - Upload-Word
8. Bei Fragen steht Ihnen der Fachdienst «Consultations» gerne zur Verfügung: consultations@gs-edi.admin.ch
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Rückmeldung zum: Bundesgesetz über den Schutz der Gewässer (Gewässerschutzgesetz, GSchG)
Generelle Stellungnahme
Rückmeldung zur Gesamtvorlage	Zustimmung
Begründung / Bemerkung	Der SVGW begrüsst, dass den Zuströmbereichen als zentrales Element des planerischen Grundwasserschutzes durch die Verankerung im Gewässerschutzgesetz eine höhere Bedeutung zugewiesen wird. Um die wichtigste Trinkwasserressource «Grundwasser» nachhaltig vor chemischen Verunreinigungen zu schützen, müssen die Flächen, in denen das Grundwasser gebildet wird, besser vor chemischen Verunreinigungen geschützt werden, da sich chemische Stoffe nur mit aufwändigen, teuren und energieintensiven Verfahren aus dem Rohwasser eliminieren lassen. Vor dem Hintergrund der zunehmenden Verunreinigung des Grundwassers mit chemischen Stoffen wie PFAS, Nitrat oder den Abbauprodukten von Pflanzenschutzmitteln, würden sich die Wasserversorgungen der Schweiz eine raschere Bezeichnung der Zuströmbereiche wünschen, insbesondere, da chemische Einträge die Ressource noch über Jahrzehnte belasten und nur mit mehrstufigen Aufbereitungsanlagen (von Aktivkohlefiltern bis hin zu Anlagen zur Umkehrosmose) eliminiert werden können. Solche Anlagen können kleine Versorgungen kaum finanzieren und betreiben. Die Tendenz, dass kleine Versorgungen wo möglich eigene Fassungen zugunsten einer Versorgung durch einen grösseren Versorger in der Umgebung aufgeben, ist eine direkte Folge von Nutzungskonflikten und der dadurch zunehmenden Verunreinigung des Grundwassers mit chemischen Stoffen. Diese Entwicklung ist beunruhigend, da sie die dezentrale und damit resiliente Trinkwasserversorgung in der Schweiz schwächt und die Versorgungssicherheit gefährdet, zumal Randregionen oftmals keine Bezugsquellen in der Umgebung haben, auf die sie ausweichen könnten. Vor dem Hintergrund, dass wir seit bald 30 Jahren zu hohe Nitratwerte im Grundwasser hinnehmen müssen sowie der zunehmenden Verunreinigung des Grundwassers mit den Abbauprodukten von Pestiziden, wäre aus Sicht der Wasserversorgungen eine schweizweite Empfehlung für eine trinkwasserverträgliche Landwirtschaft notwendig. Diese Empfehlung soll in Zusammenarbeit mit den Branchenverbänden der Landwirtschaft im Sinne einer «Best Practice» wirksame Massnahmen zusammenfassen, mit denen insbesondere im Zuströmbereich die Abschwemmung und Auswaschung von Stoffen und deren Abbauprodukten verringert werden können, ohne landwirtschaftliche Tätigkeiten, wie den Gemüsebau, zu verunmöglichen.



Detaillierte Stellungnahme
Titel / Frage	Art. 12 Abs. 4
Artikel Detail / andere Informationen	4 In einem Landwirtschaftsbetrieb mit erheblichem Nutztierbestand darf das häusliche Abwasser zusammen mit dem Hofdünger landwirtschaftlich verwertet werden (Art. 14), wenn:
Akzeptanz (Dropdown auswählen)	Neutrale Haltung
Gegenvorschlag	
Begründung / Bemerkung	



Titel / Frage	Art. 14 Abs. 4, 5 und 6
Artikel Detail / andere Informationen	4 Betrifft nur den italienischen Text.
5 Betrifft nur den französischen Text.
6 Betrifft nur den französischen und italienischen Text.
Akzeptanz (Dropdown auswählen)	Neutrale Haltung
Gegenvorschlag	
Begründung / Bemerkung	



Titel / Frage	Art. 19a  Zuströmbereiche für Grundwasserfassungen und Grundwasserschutzareale
Artikel Detail / andere Informationen	
Akzeptanz (Dropdown auswählen)	Zustimmung
Gegenvorschlag	
Begründung / Bemerkung	Der SVGW begrüsst, dass den Zuströmbereichen als zentrales Element des planerischen Grundwasserschutzes durch die Verankerung im Gewässerschutzgesetz eine höhere Bedeutung zugewiesen wird. Um die wichtigste Trinkwasserressource «Grundwasser» nachhaltig vor chemischen Verunreinigungen zu schützen, müssen die Flächen, in denen das Grundwasser gebildet wird, besser vor chemischen Verunreinigungen geschützt werden, da sich chemische Stoffe nur mit aufwändigen, teuren und energieintensiven Verfahren aus dem Rohwasser eliminieren lassen.



Titel / Frage	Art. 19a Abs. 1
Artikel Detail / andere Informationen	1 Die Kantone bezeichnen die Zuströmbereiche für Grundwasserfassungen nach Artikel 20, wenn eine der folgenden Bedingungen erfüllt ist:
Akzeptanz (Dropdown auswählen)	Zustimmung
Gegenvorschlag	
Begründung / Bemerkung	



Titel / Frage	Art. 19a Abs. 1 Bst. a
Artikel Detail / andere Informationen	a.Die Grundwasserfassung ist von regionaler Bedeutung.
Akzeptanz (Dropdown auswählen)	Zustimmung
Gegenvorschlag	
Begründung / Bemerkung	



Titel / Frage	Art. 19a Abs. 1 Bst. b
Artikel Detail / andere Informationen	b.Das genutzte Grundwasser ist durch Stoffe verunreinigt, die nicht genügend abgebaut oder zurückgehalten werden können.
Akzeptanz (Dropdown auswählen)	Zustimmung
Gegenvorschlag	
Begründung / Bemerkung	Die Kriterien, wann Grundwasser gemäss GschV bzgl. Pestiziden als verunreinigt gilt, und die Kriterien, wann Trinkwasser gemäss TBDV als verunreinigt gilt, sind nicht deckungsgleich. Gemäss Anhang 2 Ziffer 22 GSchV gilt Grundwasser, das zur Trinkwassergewinnung genutzt wird oder dafür vorgesehen ist, als verunreinigt, wenn ein Pestizidwirkstoff in einer Konzentration über 0,1 μg/l nachgewiesen werden kann. In der TBDV gilt das Trinkwasser als verunreinigt, wenn relevante Metaboliten dieser Wirkstoffe nachgewiesen werden können. Für den Schutz des Trinkwassers müssen auch die Metaboliten dieser Wirkstoffe in den Par. 11 «organische Pestizide» aufgenommen werden, womit sich diese Vorgaben mit den Anforderungen an die TBDV decken würden. Nur so kann sichergestellt werden, dass das Grundwasser – wie in Anhang 2 Ziffer 22 GSchV verlangt – nach einfacher Aufbereitung als Trinkwasser an die Konsumentinnen und Konsumenten abgegeben werden kann. Im erläuternden Bericht wurden die Abbauprodukte in den Tab. 1 und 2 bereits berücksichtigt. Es ist aus Sicht des SVGW notwendig, dass die Metaboliten bei der Überarbeitung der GschV auch in Par. 11 integriert werden, da sonst Grundwasser, das gemäss GschV nicht als verunreinigt gilt, die Qualitätsanforderungen der TBDV für Trinkwasser nicht erfüllt. Es müsste dann mehrstufig aufbereitet werden, was wiederum Anhang 2 Ziffer 22 GschV widerspricht.



Titel / Frage	Art. 19a Abs. 1 Bst. c
Artikel Detail / andere Informationen	c.Das genutzte Grundwasser ist durch solche Stoffe gefährdet, die nicht genügend abgebaut oder zurückgehalten werden können.
Akzeptanz (Dropdown auswählen)	Zustimmung
Gegenvorschlag	
Begründung / Bemerkung	



Titel / Frage	Art. 19a Abs. 2
Artikel Detail / andere Informationen	2 Absatz 1 Buchstabe b gilt nicht, wenn die Verwendung des Stoffes, der die Verschmutzung verursacht, bereits auf nationaler Ebene verboten ist.
Akzeptanz (Dropdown auswählen)	Zustimmung
Gegenvorschlag	
Begründung / Bemerkung	



Titel / Frage	Art. 19a Abs. 3
Artikel Detail / andere Informationen	3 Die Kantone können Zuströmbereiche bezeichnen für Grundwasserschutzareale nach Artikel 21, wenn das Grundwasser durch Stoffe, die nicht genügend abgebaut oder zurückgehalten werden, verunreinigt oder gefährdet wird.
Akzeptanz (Dropdown auswählen)	Zustimmung
Gegenvorschlag	
Begründung / Bemerkung	



Titel / Frage	Art. 19a Abs. 4
Artikel Detail / andere Informationen	4 Der Bundesrat erlässt die erforderlichen Vorschriften.
Akzeptanz (Dropdown auswählen)	Zustimmung
Gegenvorschlag	
Begründung / Bemerkung	



Titel / Frage	Art. 44 Abs. 2
Artikel Detail / andere Informationen	2 Betrifft nur den französischen Text.
Akzeptanz (Dropdown auswählen)	Neutrale Haltung
Gegenvorschlag	
Begründung / Bemerkung	



Titel / Frage	Art. 60b Abs. 2
Artikel Detail / andere Informationen	2 Inhabern von zentralen Abwasserreinigungsanlagen, die Massnahmen nach Artikel 61a Absatz 1 Buchstaben a und b getroffen und die entsprechende Schlussabrechnung über die getätigten Investitionen bis am 30. September eines Kalenderjahres eingereicht haben, wird die Abgabe ab dem nachfolgenden Kalenderjahr reduziert.
Akzeptanz (Dropdown auswählen)	Neutrale Haltung
Gegenvorschlag	
Begründung / Bemerkung	



Titel / Frage	Art. 60b Abs. 3
Artikel Detail / andere Informationen	3 Die Höhe der Abgabe richtet sich nach der Anzahl der an die zentralen Abwasserreinigungsanlage angeschlossenen Einwohnerinnen und Einwohner. Der Abgabesatz beträgt jährlich höchstens 16 Franken pro Einwohnerin oder Einwohner.
Akzeptanz (Dropdown auswählen)	Neutrale Haltung
Gegenvorschlag	
Begründung / Bemerkung	



Titel / Frage	Art. 60b Abs. 4
Artikel Detail / andere Informationen	4 Der Bundesrat legt den Abgabesatz und die Höhe der Reduktion nach Absatz 2 aufgrund der zu erwartenden Kosten fest und regelt das Verfahren für die Erhebung der Abgabe. Die Abgabe entfällt spätestens am 31. Dezember 2050.
Akzeptanz (Dropdown auswählen)	Neutrale Haltung
Gegenvorschlag	
Begründung / Bemerkung	



Titel / Frage	Art. 61a Abs. 2
Artikel Detail / andere Informationen	2 Die Abgeltungen werden gewährt, wenn mit der Erstellung oder Beschaffung der Anlagen, Einrichtungen oder Kanalisationen zwischen dem 1. Januar 2012 und spätestens dem 31. Dezember 2045 begonnen wurde.
Akzeptanz (Dropdown auswählen)	Neutrale Haltung
Gegenvorschlag	
Begründung / Bemerkung	



Titel / Frage	Art. 62d Abs. 1
Artikel Detail / andere Informationen	1 Der Bund kann den Kantonen zur Förderung einer raschen Umsetzung im Rahmen der bewilligten Kredite Finanzhilfen gewähren für:
Akzeptanz (Dropdown auswählen)	Zustimmung
Gegenvorschlag	
Begründung / Bemerkung	



Titel / Frage	Art. 62d Abs. 1 Bst. a
Artikel Detail / andere Informationen	a. die kantonale Planung gemäss Artikel 84d Absatz 1, sofern diese innerhalb von zwei Jahren ab Inkrafttreten der Änderung vom … beim Bund eingereicht wird;
Akzeptanz (Dropdown auswählen)	Zustimmung
Gegenvorschlag	
Begründung / Bemerkung	



Titel / Frage	Art. 62d Abs. 1 Bst. b
Artikel Detail / andere Informationen	b. die Durchführung der erforderlichen Arbeiten zur Bezeichnung der Zuströmbereiche von Grundwasserfassungen gemäss Artikel 19a Absatz 1, sofern die Arbeiten zwischen dem 1. Januar 2020 und dem 31. Dezember 2041 durchgeführt worden sind.
Akzeptanz (Dropdown auswählen)	Zustimmung
Gegenvorschlag	
Begründung / Bemerkung	



Titel / Frage	Art. 62d Abs. 2
Artikel Detail / andere Informationen	2 Die Finanzhilfen betragen höchstens 40 Prozent der anrechenbaren Kosten. Der Bundesrat erlässt Vorschriften über das Verfahren der Finanzhilfen, insbesondere die degressive Ausgestaltung der Finanzhilfen über die Jahre.
Akzeptanz (Dropdown auswählen)	Zustimmung
Gegenvorschlag	
Begründung / Bemerkung	



Titel / Frage	Art. 62d Abs. 3
Artikel Detail / andere Informationen	3 Die Gesuche für Finanzhilfen gemäss Absatz 1 Buchstabe b sind bis spätestens am 31. Dezember 2037 beim Bundesamt für Umwelt einzureichen.
Akzeptanz (Dropdown auswählen)	Zustimmung
Gegenvorschlag	
Begründung / Bemerkung	



Titel / Frage	Art. 64 Abs. 3
Artikel Detail / andere Informationen	3 aufgehoben
Akzeptanz (Dropdown auswählen)	Zustimmung
Gegenvorschlag	
Begründung / Bemerkung	



Titel / Frage	4. Abschnitt: Massnahmen zur Elimination von organischen Spurenstoffen und Stickstoffeinträgen
Artikel Detail / andere Informationen	
Akzeptanz (Dropdown auswählen)	Neutrale Haltung
Gegenvorschlag	
Begründung / Bemerkung	



Titel / Frage	Art. 84a
Artikel Detail / andere Informationen	Die Kantone sorgen dafür, dass Massnahmen zur Elimination von organischen Spurenstoffen und Stickstoffeinträgen auf zentralen Abwasserreinigungsanlagen gemäss den vom Bundesrat nach Artikel 9 Absatz 2 Buchstabe a erlassenen Vorschriften bis zum 31. Dezember 2050 umgesetzt werden.
Akzeptanz (Dropdown auswählen)	Neutrale Haltung
Gegenvorschlag	
Begründung / Bemerkung	



Titel / Frage	Art. 84b Abs. 1-2
Artikel Detail / andere Informationen	1 Die Kantone planen die Massnahmen nach Artikel 84a und stimmen diese in zeitlich und technischer Hinsicht aufeinander ab. Sie legen die Fristen zu deren Umsetzung fest und verpflichten die Inhaber von zentralen Abwasserreinigungsanlagen zur Umsetzung der Massnahmen.
2 Sie reichen die Planung innerhalb von zwei Jahren ab Inkrafttreten der Änderung vom … dem Bund ein. ¨
Akzeptanz (Dropdown auswählen)	Neutrale Haltung
Gegenvorschlag	
Begründung / Bemerkung	



Titel / Frage	Art. 84b Abs. 3
Artikel Detail / andere Informationen	3 Sie erstatten dem Bund alle vier Jahre Bericht über den Stand der nach Art. 84a umgesetzten Massnahmen, das erste Mal sechs Jahre nach Inkrafttreten der Änderung vom ….
Akzeptanz (Dropdown auswählen)	Neutrale Haltung
Gegenvorschlag	
Begründung / Bemerkung	



Titel / Frage	5. Abschnitt: Massnahmen zur Bezeichnung der Zuströmbereiche
Artikel Detail / andere Informationen	
Akzeptanz (Dropdown auswählen)	Zustimmung
Gegenvorschlag	
Begründung / Bemerkung	



Titel / Frage	Art. 84c
Artikel Detail / andere Informationen	1 Die Kantone bezeichnen die Zuströmbereiche für Grundwasserfassungen nach Artikel 19a Absatz 1 Buchstaben a und b bis zum 31. Dezember 2045.
2 In den Fällen nach Artikel 19a Absatz 1 Buchstabe c wird die Frist bis zum 31. Dezember 2050 verlängert.
Akzeptanz (Dropdown auswählen)	Zustimmung
Gegenvorschlag	
Begründung / Bemerkung	Vor dem Hintergrund der zunehmenden Verunreinigung unserer wichtigsten Trinkwasserressource «Grundwasser» wäre eine raschere Umsetzung notwendig, da chemische Verunreinigungen das Grundwasser noch über Jahrzehnte belasten und daher ein möglichst rascher Schutz dieser für die Versorgungssicherheit zentralen Ressource geboten ist.



Titel / Frage	Art. 84d Abs. 1-2
Artikel Detail / andere Informationen	1 Die Kantone erstellen eine Planung zur Bezeichnung der Zuströmbereiche gemäss Art. 84c.
2 Sie reichen die Planung innerhalb von zwei Jahren ab Inkrafttreten der Änderung vom … dem Bund ein.
Akzeptanz (Dropdown auswählen)	Zustimmung
Gegenvorschlag	
Begründung / Bemerkung	



Titel / Frage	Art. 84d Abs. 3
Artikel Detail / andere Informationen	3 Sie erstatten dem Bund alle vier Jahre Bericht über den Stand der nach Artikel 19a Absatz 1 umgesetzten Bezeichnung der Zuströmbereiche von Grundwasserfassungen sowie der darin festgelegten Massnahmen zum Schutz der Wasserqualität, das erste Mal sechs Jahre nach Inkrafttreten der Änderung vom ….
Akzeptanz (Dropdown auswählen)	Zustimmung
Gegenvorschlag	
Begründung / Bemerkung	


1
